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AMTLICHER TEIL

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGENÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Tierseuchenallgemeinverfügung 
des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 
zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest 

bei Wildschweinen 
vom 08.10.2022 

 

in der Fassung der 3. Änderung vom 10.07.2023 
Aufgrund der amtlich festgestellten Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei 
Wildschweinen im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa werden die nachfolgen-
den Maßnahmen angeordnet und bekannt gegeben.  
 
A. Der Verfügungsteil B der Allgemeinverfügung vom 08.10.2022 in der zweiten Ände-
rungsfassung vom 22.02.2023 wird hinsichtlich der festgelegten Restriktionsgebiete 
wie folgt geändert: 
 
I. Änderung des Begriffes weiße Zone: 
Eine weiße Zone beschreibt einen Teil der Sperrzone II welcher durch geeignete Methoden 
(z.B. durch Bejagung und Zaunbauten) frei von Schwarzwild wird und zu halten ist. 
 
II. Erweiterung Sperrzone II: 
Die Sperrzone II wird um die Anteile folgender Gemarkungen erweitert, welche sich mit der 
Errichtung der Schwarzwildbarrieren „Spreewaldriegel“, zwischen den beiden festen 
Schwarzwildabwehrzäunen befinden. 
 

Gemeinde/Stadt betroffene Gemarkung 
Dissen-Striesow Dissen/ Dešno, Striesow/ Strjažow 
Drehnow/ Drjenow Drehnow/ Drjenow 
Drachhausen Drachhausen 
Cottbus/Chóśebuz Sielow/ Žylow 
Briesen/ Brjazyna Briesen/ Brjazyna,  
Guhrow/ Góry Guhrow/ Góry 
Werben/ Wjerbno Werben/ Wjerbno 
Kolkwitz/Gołkojce Papitz, Limberg, Krieschow 

 
III. Weiße Zone Spreewaldriegel: 
Als Teil der Sperrzone II wird eine weiße Zone als Spreewaldriegel ausgewiesen. Diese wei-
ße Zone umfasst die Anteile der im Folgenden benannten Gemarkungen, welche sich zwi-
schen den zwei vor Ort ersichtlichen stabilen Schwarzwildabwehrzäunen befinden: 
 

Gemeinde/ Stadt Betroffene Gemarkung 
Drehnow Drehnow 
Drachhausen Drachhausen 
Cottbus/Chóśebuz Döbbrick, Sielow 
Dissen-Striesow Dissen/ Dešno, Striesow/ Strjažow 
Briesen/ Brjazyna Briesen/ Brjazyna 
Guhrow/ Góry Guhrow/ Góry 
Werben/ Wjerbno Werben/ Wjerbno 
Kolkwitz/ Gołkojce Gulben/ Gołbin, Papitz/ Popojce, Limberg/ Limbark, 

Kolkwitz/ Gołkojce, Milkersdorf/ Górnej,  
Krieschow/ Kśišow, Glinzig/ Glinsk 

 
IV. Erweiterung der Weißen Zone SPN- Süd durch Verkleinerung des Kerngebietes SPN-
Süd: 
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Die Anteile der im Folgenden genannten Gemarkungen, welche sich zwi-
schen der Bundesautobahn 15 und der stabilen Wildschweinabwehr befin-
den, sind Teil der weißen Zone (von West nach Ost beginnend an der Ring-
straße Klein Gaglow, über Bruderberg und Schwarzer Berg, die B97 passie-
rend, die Spreeaue durchquerend in Frauendorf an die Kreisstraße K7113 
anbindend und dieser folgend bis zur Landesstraße L472 in Komptendorf; 
die L472 begleitend bis zum Anschluss an den ASP- Segmentzaun Gahry 
Ausbau) 
 

Gemeinde/ Stadt Gemarkung 
Kolkwitz/ Gołkojce Klein Gaglow/ Gogolowk  
Cottbus/Chóśebuz Groß Gaglow/ Gogolow, Gallinchen/  

Gołynk, Kiekebusch/ Kibuš,  
Kahren/ Kórjeń 

Neuhausen/Spree/ Frauendorf/ Dubrawka, Koppatz/  
Kopańce Kopac, Roggosen, Sergen,  

Komptendorf, Gablenz,  
Wiesengrund Trebendorf/ Trjebejce, Jethe/ Jaty, 

Gahry/ Garjej 
Forst (Lausitz)/ Groß Jamno, Forst (Lausitz)/ 
Baršć (Łužyca) Baršć (Łužyca) 

 
V. Erweiterung Kerngebiet SPN-Süd: 
Das Kerngebiet SPN-Süd wird um die Anteile der im Folgenden genannten 
Gemarkungen erweitert, die südlich der errichteten Wildschweinabwehr, öst-
lich der B169 und nördlich der L52 liegen: 
 

Gemeinde/Stadt Gemarkung 
Cottbus/Chóśebuz Groß Gaglow/ Gogolow 
Drebkau/ Drjowk Schorbus/ Skjarbošc, Leuthen/ Lutol,  

Jehserig/ Jazorki, Laubst/ Lubošc 
Neuhausen/Spree/ Kopańce Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß 

Döbbern, 
Spremberg Klein Buckow 

 
 
VI. Änderung Kerngebiet SPN-West: 
Die zwischen der Spremberger Straße, Hauptstraße und B169 gelegenen 
Anteile der Gemarkungen Domsdorf/ Domašojce und Drebkau/ Drjowk der 
Stadt Drebkau/ Drjowk sind Teil der Weißen Zone. 
 
VII. Die als Anlage 1 beigefügte sowie in einer tagaktuellen Kartenübersicht 
der Schutzzonen unter https://www.lkspn.de/aktuelles/afrikanische-schwei-
nepest.html einsehbare Karte der Restriktionsgebiete ist Bestandteil dieser 
Allgemeinverfügung. 
 
B. Die sofortige Vollziehung der Anordnungen unter A. wird gemäß § 80 Abs. 
2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im überwiegend öffentlichen 
Interesse angeordnet.  
Im Übrigen folgt die sofortige Vollziehbarkeit aus § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO in 
Verbindung mit § 37 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG).  
Widerspruch und Anfechtungsklagen haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
C. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
D. Hinweis 
 
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemein-
verfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbu-
ße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
Aufgrund des amtlichen Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest werden 
Landwirten, Jägern und Tierhaltern per Verordnung gesetzlich Pflichten auf-
erlegt, die diese ohne weitere Anordnung durch die Behörde einzuhalten ha-
ben.  
 
E. Begründung: 
 

I. Sachverhalt 
 
Dieser Tierseuchenallgemeinverfügung liegt der folgende Sachverhalt zu-
grunde: 
In der Gemarkung Sembten wurde am 10. September 2020 der Ausbruch 
der Afrikanischen Schweinepest erstmalig amtlich festgestellt.  
Seither erfolgen intensive amtliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen. 
 
Anfang März 2023 zeigten sich erste Einträge der ASP in das bis dahin noch 

seuchenfreie Gebiet der Gemarkung Schorbus/ Skjarbošc. Im April 2023 
folgte der Nachweis weiterer an der ASP verendeter Wildschweine nahe 
Harnischdorf. War dieses Seuchengeschehen bis dahin noch im engen 
räumlichen Zusammenhang mit den Todesfällen im zuvor erweiterten Kern-
gebiet SPN-Süd zu sehen, zeigten mehrere verendete Wildschweine im Mai 
2023 bei Klein Döbbern, dass das Seuchengeschehen doch größer ist. 
Im Bereich Groß Gaglow, Gallinchen beruhigt sich das Seuchengeschehen. 
Die Funde von verendeten Wildschweinen sind deutlich zurückgegangen 
und auch lebendes Schwarzwild, welches sich reinfizierenen kann, wird 
kaum noch gesichtet. 
 
Tritt bei Wildschweinen ein Infektionsgeschehen mit ASP auf, sind unver-
züglich Maßnahmen zu ergreifen, mit denen das Ausmaß des Ausbruchsge-
schehens (räumliche Ausdehnung, Anzahl der betroffenen Tiere, Größe der 
Population im betroffenen Gebiet etc.) eingeschätzt und Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Tierseuche in der Wildschweinpopulation zur Verhinderung 
der Ausbreitung und des Übergreifens auf Hausschweine ergriffen werden 
sollen.  
 
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, 
von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. In Mitteleuropa erfolgt eine 
Übertragung durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren (Sekrete, Blut, 
Sperma), die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnis-
sen bzw. -zubereitungen sowie andere indirekte Übertragungswege (Fahr-
zeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschließlich Jagdausrüs-
tung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). Bei di-
rekter Übertragung wird der Erreger über Nasen-, Rachen-, Augensekret 
und Speichel, später auch über Urin und Kot ausgeschieden. Die Inkuba-
tionszeit, das heißt, die Zeit von der Einschleppung des Erregers bis zum 
Auftreten der ersten Krankheitssymptome, beträgt etwa sieben bis zehn Ta-
ge. Ein infiziertes Tier stirbt in mehr als 90 Prozent der Infektionsfälle an 
ASP. Ein Impfstoff gegen ASP ist bisher nicht verfügbar. Die Bekämpfung 
gestaltet sich außerordentlich schwierig, da das Virus sehr widerstandsfähig 
ist. Es bleibt auch während des Verwesungsprozesses des Schweins meh-
rere Wochen bis Monate infektiös. In Schlachtkörpern und Blut, in Dauerwa-
ren, wie Schinken und Salami, ist das Virus monatelang, in Gefrierfleisch so-
gar jahrelang vermehrungsfähig. 
 

II. Rechtliche Würdigung 
 
Gemäß §§ 4 und 5 des Ordnungsbehördengesetzes vom 21. August 1996 
(GVBl. I/96, [Nr. 21], S. 266) i.V.m. § 38 Abs. 11 des TiergesG vom 21. No-
vember 2018 (BGBl. I S. 1938) i.V.m. § 1 Abs. 1 und 4 des AGTierGes vom 
17. Dezember 2001 (GVBl.I/02, [Nr. 02], S.14) in der jeweils geltenden Fas-
sung, ist der Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa; Fachbereich 
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Veterinäramt) die 
zuständige Behörde für den Erlass von Verfügungen von Schutzmaßnah-
men zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen. Diese Allgemein-
verfügung dient der Umsetzung der Maßregeln der SchwPestV vom 8. Juli 
2020 (BGBl. I S. 1605) sowie der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 
vom 16.März 2023 in der zurzeit geltenden Fassung.  
Zur Vorbeugung und Bekämpfung der Tierseuche ASP erlässt das Veterinär-
amt in seiner Zuständigkeit nach § 38 Abs.11 i.V.m. § 6 und 10 TierGesG so-
wie auf der Grundlage der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 mit die-
ser Allgemeinverfügung weitere Maßregeln zur Ergänzung der Anordnungen 
der SchwPestV. 
Nach § 24 des Bundesjagdgesetzes erlässt beim Auftreten einer Tierseuche 
im Wildbestand die für die Tierseuchenbekämpfung zuständige Behörde die 
erforderlichen Anweisungen zur Bekämpfung der Seuche. 
 
Der Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa nimmt seit dem 01. April 
2013 gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Land-
kreis und der Stadt Cottbus/ Chóśebuz vom 31.01.2013, veröffentlicht im 
Amtsblatt für Brandenburg vom 06.03.2013, Nr. 9, S. 501, die Aufgaben auf 
dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produktion und Förderung, des Tier-
schutzes, der Lebensmittel-, Futtermittel- und Handelsklassenüberwachung, 
der Tierseuchenbekämpfung und der Überwachung des Verkehrs mit Tie-
rarzneimitteln auch für die Stadt Cottbus/Chóśebuz wahr. 
 
Zu A (Änderung der Restriktionsgebiete): 
Entsprechend Art. 3 bis 6 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 
i.V.m. § 14d Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2 SchwPestV wurde durch das Veterinär-
amt ein Gebiet um die Fundorte als Sperrzone II (analog gefährdetes Ge-
biet) sowie ein Gebiet um die Sperrzone II als Sperrzone I (analog Pufferzo-
ne) festgelegt.  
 
Eine weiße Zone als Spreewaldriegel auszuweisen begründet sich in einem 
Schritt der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung. Der Spreewald ist ein 
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besonders geschützter Bereich in welchem Tierseuchenbekämpfungsmaß-
nahmen, wie sie die ASP im Wildschweinbestand fordert, sehr schwer umzu-
setzen sind. Entsprechend wissenschaftlicher Erkenntnisse stellt die Schaf-
fung von schwarzwildfreien Bereichen die beste Lösung dar, das ASP- Seu-
chengeschehen räumlich aufzuhalten. 
 
Die Erweiterung des Kerngebietes ist die Folge der eingangs beschriebenen 
Entwicklung des Seuchengeschehens in Schorbus und Klein Döbbern. 
 
Da die Zaunbaumaßnahmen parallel zur Bundesautobahn A15 fertig gestellt 
wurden und das Seuchengeschehen in Groß Gaglow und Gallinchen zum 
Stehen gekommen ist, kann dieser Bereich nun als weiße Zone ausgewie-
sen werden. 
 
Die Änderung der Weißen Zone östlich von Drebkau ergibt sich aus der Tat-
sache, dass Wildschweinabwehrzäune entlang der L52, parallel dazu mit ei-
nem Abstand von knapp 2 km ein weiterer Zaun errichtet werden konnte und 
es keinen weiteren Nachweis der ASP im Kerngebiet SPN-West seit dem 
04.11.2023 gab. 
 
Zu A. VII (Kartendarstellung): 
Die Darstellung der Restriktionsgebiete und Zaunverläufe in tagaktuellen 
Kartenübersichten ist bürgerfreundlich und soll allen Benachteiligten Sicher-
heit im Hinblick auf die Maßregeln in den einzelnen Gebieten geben, da die 
Karte durch Vergrößerungsmöglichkeiten eine sehr detaillierte Bestimmung 
der einzelnen betroffenen Grundstücke ermöglicht. 
 
Die getroffenen Maßnahmen stehen nicht außer Verhältnis zum Ziel, eine 
Weiterverbreitung des Seuchenerregers zu verhindern. Durch eine vermehr-
te Infektion der Wildschweine, die bisher teilweise auch in der Nähe von Ort-
schaften verendet sind, besteht das Risiko einer Erkrankung auch der in den 
Restriktionsgebieten gehaltenen Hausschweine. Dies trifft insbesondere auf 
Freilandhaltungen zu. Eine Erkrankung zieht die Tötung eines gesamten 
Hausschweinbestandes nach sich.  
Breitet sich das Virus unkontrolliert aus, so kann dies neben Leistungseinbu-
ßen auch erhebliche Tierverluste und strenge Handelsbeschränkungen 
nach sich ziehen. Dies hätte erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen auch 
für nicht von der Krankheit betroffene Betriebe und für ganze Wirtschaftsbe-
reiche in der Region sowie landesweit.  
Die getroffenen Maßnahmen sind erforderlich, die Tierseuche ASP im Wild-
schweinebestand zu tilgen. Ein milderes Mittel zur Erreichung der vorge-
nannten Ziele ist nicht erkennbar. Die Anordnungen sind geeignet, die Tier-
seuche frühzeitig zu erkennen und für den Fall des Auftretens der Verbrei-
tung entgegenzuwirken. Die Maßnahmen sind angemessen und führen nicht 
zu einem persönlichen Nachteil, der erkennbar außer Verhältnis zum ein-
gangs erläuterten Ziel steht. 
 
Zu. B. (Sofortige Vollziehung): 
Die sofortige Vollziehung der genannten Anordnungen wird gemäß 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO aufgrund des besonderen öffentlichen Interesses angeordnet. 
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung angeordnet 
werden. Die Voraussetzung liegt hier vor, da der Ausbruch und die Ausbrei-
tung der ASP und damit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirt-
schaftlichen Folgen schnellstmöglich erkannt und unterbunden werden 
muss.  
Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbundene 
tiergesundheitliche sowie wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen 

als persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines 
eingelegten Rechtsbehelfs. 
 
Die aufschiebende Wirkung der Anfechtung der angeordneten eilbedürftigen 
Maßnahmen würde bedeuten, dass anderenfalls die kurzfristige Feststel-
lung des Ausbruchs und damit eine wirksame Bekämpfung der Tierseuche 
nicht mehr gewährleistet wären. 
Im Übrigen ist diese Allgemeinverfügung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 der VwGO 
i.V.m. § 37 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) sofort vollziehbar. 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
Zu C. (Bekanntgabe): 
Die Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf Grundlage des § 1 
BbgVwVfG i.V.m. § 41 Abs. 4 VwVfG. Danach gilt eine Allgemeinverfügung 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
In der Allgemeinverfügung kann gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG ein hier-
von abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung fol-
gende Tag, bestimmt werden. Von dieser Ermächtigung wurde Gebrauch 
gemacht, da die angeordneten tierseuchenrechtlichen Maßnahmen keinen 
Aufschub dulden. 
Die Bekanntmachung erfolgt nach § 41 Abs. 4 S. 1 und 2 VwVfG durch die 
ortsübliche Bekanntmachung des verfügenden Teils. 
Bei der Bekanntgabe durch die ortsübliche Bekanntmachung ist zu berück-
sichtigen, dass vorliegend der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen 
auf die akute Gefahrenlage infolge der Einschleppung einer hoch anste-
ckenden Tierseuche sowie des sich aktuell weiter ausbreitenden epidemio-
logischen Geschehens, nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens ver-
nünftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen 
werden kann. Von einer Anhörung wurde daher auf der Grundlage des § 1 
Abs. 1 BbgVwVfG i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 
 
F. Rechtsbehelf 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in 
elektronischer Form oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Landkreises 
Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa, Heinrich-Heine-Straße 1 in 03149 
Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) einzulegen. 
Wird der Widerspruch in elektronischer Form erhoben, ist der Widerspruch 
unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach des Landkreises Spree-
Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa einzulegen. 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind die besonderen techni-
schen Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 
„https://www.lkspn.de/datenschutz.html“ aufgeführt sind. Die Einlegung ei-
nes Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtlichen Wirkungen! 
 
 
Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), 10.07.2023 
 
 
Im Auftrag 

 
 

K. Thiele 
Stellvertretende Amtstierärztin 
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Landkreis Spree-Neiße
Restriktionszonen zur ASP bei Wildschweinen gemäß 
Tierseuchenallgemeinverfügung vom 10.07.2023
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Satzung 

 

über die Aufwandsentschädigung und den Ersatz des Verdienstausfalls 
für ehrenamtlich tätige Mitglieder im Ältestenrat, in Kommissionen und Arbeitsgruppen 

des Kreistages Spree-Neiße sowie im Beirat des Jobcenters Spree-Neiße 
 

vom 06.07.2023 

Der Kreistag des Landkreises Spree-Neiße /Wokrejs Sprjewja-Nysa hat 
aufgrund der §§ 3 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr. 9 und 30 Abs. 4 i.V.m. § 131 Abs. 1 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) in seiner Sitzung 
vom 05.07.2023 die folgende Satzung beschlossen. 
 

§ 1 Geltungsbereich und Zahlungsgrundsätze 
 
(1) Die Satzung gilt für ehrenamtlich tätige Mitglieder im Ältestenrat, in 
Kommissionen und Arbeitsgruppen des Kreistages Spree-Neiße sowie im 
Beirat des Jobcenters Spree-Neiße. 
 
(2) Die Mitglieder gemäß Absatz 1 haben Anspruch auf Entschädigung ih-
res Aufwandes und auf Verdienstausfall. 
 
(3) Die Entschädigung wird jeweils zum Monatsende ausgezahlt, ist an die 
Sitzungsteilnahme gebunden und über die handschriftliche Unterschrift auf 
der Anwesenheitsliste, mit Angabe der zwischen Wohn- und Sitzungsort 
gefahrenen Kilometer, nachzuweisen. 
 

§ 2 Entschädigungsarten 
 
Je Sitzung erhalten die anwesenden Mitglieder des Ältestenrates, von 
Kommissionen und Arbeitsgruppen des Kreistages Spree-Neiße sowie im 
Beirat des Jobcenters Spree-Neiße den folgenden Auslagenersatz: 
 

(1) Einen pauschalen Aufwandsersatz in Höhe des Sitzungsgeldes der 
Kreistagsabgeordneten. 
 
(2) Den gemäß der Kommunalaufwandsentschädigungssatzung des Land-
kreises nachgewiesenen und beantragten Verdienstausfall. 
 
(3) Eine Erstattung der Fahrten zu den Sitzungen gem. § 5 Abs. 2 Bundes-
reisekostengesetz. 
 
(4) Die Vorsitzenden der Gremien erhalten einen zusätzlichen Aufwandser-
satz in Höhe eines Sitzungsgeldes der Kreistagsabgeordneten für jede von 
ihr/ihm geleitete Sitzung. 
 

§ 3 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufwandsentschädigung und den Er-
satz des Verdienstausfalls für ehrenamtlich tätige Mitglieder im Ältestenrat, 
in Kommissionen, Arbeitsgruppen und Beiräten des Kreistages Spree-Nei-
ße sowie im Kreisseniorenbeirat im Landkreis Spree-Neiße vom 
13.12.2019 außer Kraft. 
 
Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 06.07.2023 
 

Altekrüger  
Landrat 

Widmungsverfügung

Nach § 6 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (veröffentlicht im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Brandenburg- GVBl. Teil I/09) zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. Teil I/18) erhält die 
folgende Verkehrsfläche 
 

Heideradweg 
 
die Eigenschaft einer öffentlichen Straße und wird dem Gemeingebrauch mit 
Beschränkungen zur Verfügung gestellt.  
Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 5,900 km, sie verläuft auf einer stillge-
legten Bahntrasse, beginnend ab der Gemeindestraße Turnower Straße 
(hier: Ortsverbindungsstraße Turnow/ Turnow- Preilack/ Pśiƚuk) bis an die 
Kreisgrenze Landkreis Dahme- Spreewald.   
Gewidmet wird die Verkehrsfläche so, wie sie gemäß der Planung gebaut 
ist. 
Die Verkehrsfläche wird nach ihrer Verkehrsbedeutung in die Gruppe der 
Sonstigen öffentlichen Straßen nach § 3 Absatz 5 BbgStrG eingestuft. Zu-
künftiger Träger der Straßenbaulast ist der Landkreis Spree- Neiße/ Wokrejs 
Sprjewja- Nysa. 
 
Die Widmung wird auf die nachfolgende Benutzungsart beschränkt:    
Radfahrer 
 
Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Landkreis Spree- 
Neiße/ Wokrejs Sprjewja- Nysa, Fachbereich Bau und Planung zu den üb-
lichen Dienstzeiten eingesehen werden (Anschrift siehe unten).    

Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landkreises Spree- Neiße/ Wokrejs Sprjewja- Nysa als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektro-
nischer Form oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Landkreises 
Spree- Neiße/ Wokrejs Sprjewja-Nysa, Heinrich- Heine- Straße 1 in 03149 
Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca) einzulegen. 
Wird der Widerspruch in elektronischer Form erhoben, ist der Widerspruch 
unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach des Landkreises Spree- Neiße/ 
Wokrejs Sprjewja-Nysa einzulegen. 
 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind die besonderen techni-
schen Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 
„https://www.lkspn.de/datenschutz.html“ aufgeführt sind. Die Einlegung ei-
nes Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtlichen Wirkungen! 
 
Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca), den 10.07.2023 
 

Altekrüger 
Landrat 

 
 
Anlage: Lageplan 
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Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 5. Juli 2023 folgende Beschlüsse gefasst: 

Kreistagsbeschluss-Nr.: 376-41/2023  
Öffentlich rechtliche Vereinbarung zum Ausbau von leistungsfähigen 
Breitbandanschlüssen im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 
Der Kreistag beschließt: 
 

1. Der Landrat wird ermächtigt, für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs 
Sprjewja- Nysa die anliegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine 
Interkommunale Zusammenarbeit zum Ausbau des Breitband-Hochge-
schwindigkeitsnetzes mit den Kommunen des Landkreises abzuschließen. 
 

2. Der Landrat wird beauftragt, Förderanträge gemäß der aktuellen Förder-
richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für 
den Ausbau von leistungsfähigen Breitbandanschlüssen im Landkreis 
Spree-Neiße vorzubereiten und fristgerecht einzureichen. 
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 377-41/2023 
Öffentlich rechtliche Vereinbarung zum Aufbau einer Infrastruktur für un-
bemannte Flugsysteme (UAS) außerhalb der Sicht (BVLOS) in der Lausitz 
– „BVLOS Area Lausitz“ im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 
Der Kreistag beschließt: 
 

3. Der Landrat wird ermächtigt, für den Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs 
Sprjewja- Nysa die anliegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine 
Interkommunale Zusammenarbeit zum Aufbau einer Infrastruktur für unbe-
mannte Flugsysteme (UAS) außerhalb der Sicht (BVLOS) in der Lausitz – 
„BVLOS Area Lausitz“ mit den Städten Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca), 
Spremberg/ Grodk und Guben, sowie der Gemeinde Neuhausen/ Spree 

und der Flugplatzgesellschaft Cottbus/Neuhausen mbH abzuschließen. 
 

4. Der Landrat wird beauftragt, Förderanträge für den Aufbau einer Infra-
struktur für unbemannte Flugsysteme (UAS) außerhalb der Sicht (BVLOS) 
in der Lausitz vorzubereiten und einzureichen. 
 

5. Wenn im Laufe der Zeit seitens der derzeit nicht beteiligten Gebietskör-
perschaften Bedarf für eine Erweiterung auf weitere Gebiete angezeigt 
wird, wird der Landrat beauftragt, sich für eine Erweiterung der öffentlich- 
rechtlichen - Vereinbarung einzusetzen. 
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 378-41/2023 
Institutionelle Förderung der Museen im Landkreis Spree- Neiße/Wo-
krejs Sprjewja-Nysa im Jahr 2023 
Der Kreistag beschließt die Verteilung der für die institutionelle Förderung 
der Museen im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa eingestell-
ten Mittel in Höhe von 225.000,00 EUR für das Jahr 2023 wie folgt: 
 
           Peitz/Picnjo: 36.259,78 EUR 
           Guben: 29.088,17 EUR 
           Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca): 43.570,86 EUR 
           Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow: 48.395,26 EUR  
           Bloischdorf/Błobošojce: 14.707,01 EUR 
           ATZ Welzow/Wjelcej: 33.641,20 EUR 
           Drebkau/Drjowk: 19.337,72 EUR 
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ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Kreistagsbeschluss-Nr.: 379-41/2023 
Neufassung der Satzung über die Aufwandsentschädigung und den 
Ersatz des Verdienstausfalls für ehrenamtlich tätige Mitglieder im Äl-
testenrat, in Kommissionen, Arbeitsgruppen und Beiräten des Kreis-
tages Spree-Neiße 
Der Kreistag des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa be-
schließt die Satzung über die Aufwandsentschädigung und den Ersatz des 
Verdienstausfalls für ehrenamtlich tätige Mitglieder im Ältestenrat, in Kom-
missionen und Arbeitsgruppen des Kreistages Spree-Neiße sowie im Bei-
rat des Jobcenters Spree-Neiße.  
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 380-41/2023 
Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Land-
kreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 
1. Der Kreistag beschließt, den geprüften Jahresabschluss 2022 festzustel-
len. 
 

2. Der Kreistag beschließt, die Werkleitung zu entlasten. 
 

3. Der Kreistag beschließt, den aus dem BgA „Duale Systeme“ resultieren-
den Gewinn in Höhe von 260.003,55 EUR in die zweckgebundene Rückla-
ge einzustellen. 
 

4.  Der Kreistag beschließt, den aus dem BgA „Deponie Forst“ resultieren-
den Überschuss in Höhe von 387.459,07 EUR mit der „Rücklage aus Ab-
zinsung für Rückstellungen“ zu verrechnen. 
 

5.  Der Kreistag beschließt, den Aufzinsungsbetrag in Höhe von 51.169,83 
EUR des BgA „Deponie Forst“ mit der „Rücklage aus der Abzinsung von 
Rückstellungen“ zu verrechnen. 
 

6. Der Kreistag beschließt, aus dem Zinsergebnis die Planzinsen in Höhe 
von 40.224,78 EUR der „Rücklage aus der Abzinsung von Rückstellungen“ 
zuzuführen. 
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 381-41/2023 
Vergabe der Neu-Errichtung der Kompostieranlage auf dem Betriebs-
hof Forst 
Der Kreistag beschließt die Bauleistungen zur Neu-Errichtung der Kompos-
tieranlage auf dem Betriebshof Forst an den Bieter Nr. 3, die MATTHÄI 
Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Bergmannstraße 8 in 01983 Großrä-
schen OT Freienhufen, mit einer Auftragssumme von 1.264.857,96 EUR 
brutto zu vergeben. 
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 382-41/2023 
Neubau einer Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe und 3-Feld-
Sporthalle - LOS: 39 b - Ausstattung NaWi 
Der Kreistag beschließt die Vergabe des Bauauftrages in Höhe von 
762.197,09 EUR (brutto) an den Bieter Nr. 1, die Hohenloher Spezialmö-
belwerk Schaffitzel GmbH + Co., Brechdarrweg 22 in 74613 Öhringen.  
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 383-41/2023 
Neubau einer Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe und 3-Feld-
Sporthalle - LOS 43.2 - Grünanlagen / Schulgarten 

Der Kreistag beschließt die Vergabe des Bauauftrages in Höhe von 
1.561.634,54 EUR (brutto) an den Bieter Nr. 2, die alpina ag, Niederlas-
sung Cottbus, Am Gewerbepark 3 in 03051 Cottbus.  
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 384-41/2023 
Neubau einer Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe und 3-Feld-
Sporthalle - LOS: 27.1 ÖPNV / LOS 27.2: Verkehrsflächen Schulen 
Der Kreistag beschließt die Vergabe des Bauauftrages für LOS 27.1 in Hö-
he von                   968.796,21 EUR (brutto) und für LOS 27.2 in Höhe von 
215.185,93 EUR (brutto) an den Bieter Nr. 2, die EUROVIA Verkehrsbau 
GmbH, Niederlassung Cottbus, Gewerbepark 17 in 03099 Kolkwitz.  
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 385-41/2023 
Neubau Rettungswache Spremberg Lustgartenstraße / Petrigasse - 
LOS 7: Dachabdichtung 
Der Kreistag beschließt die Vergabe des Bauauftrages in Höhe von 
379.725,04 EURO (brutto) an den Bieter Nr. 9, die Fischer Flachdach 
GmbH, Maltitz Nr. 92 in 02627 Weißenberg.  
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 386-41/2023 
Neubau Rettungswache Spremberg, Lustgartenstraße / Petrigasse - 
LOS 21: Elektro 
Der Kreistag beschließt die Vergabe des Bauauftrages in Höhe von 
265.005,10 EUR (brutto) an den Bieter Nr. 2, Elektroservice Prinz, Kiefern-
straße 25 in 03048 Cottbus.  
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 387-41/2023 
Bestellung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat der Verkehrsmanage-
ment Spree-Neiße GmbH 
Der Kreistag des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa wählt 
gemäß § 41 BbgKVerf (Gremienwahl) in den Aufsichtsrat der Verkehrsma-
nagement-Spree-Neiße GmbH: 
 

auf Vorschlag der AfD-Fraktion Herr Daniel Münschke 
 

auf Vorschlag der CDU-Fraktion Frau Monika Schulz-Höpfner 
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 388-41/2023 
Prozessvollmacht 
Der Kreistag beschließt der Fachbereichsleiterin Recht die als Anlage bei-
gefügte Prozessvollmacht zu erteilen.  
 
Kreistagsbeschluss-Nr.: 389-41/2023 
Befristete Einstellung eines amtlichen Tierarztes 
Der Kreistag beschließt auf Vorschlag des Landrates den ausgewählten 
Bewerber befristet als amtlichen Tierarzt im Fachbereich Landwirtschaft, 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung einzustellen. 
 
Die Beschlüsse können im Büro des Kreistages in der Kreisverwal-
tung, Heinrich-Heine-Str. 1, 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca),  
Zimmer A.1.28, eingesehen werden.  
 

Pressestelle des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa  


